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 Name und Stand Alter und Heimath Behörde, welche die Datum
Nr.   Grund des

der Bestrafung. Ausweisung Ausweisungs=
Laufende des Ausgewiesenen.  beschlossen hat. beschlusses.

1. 2.  3. 4. 5. 6.

b. Auf Grund des §. 362 des Strafgesetzbuchs:

2. Franz  Straznicki, geboren am 29. Juni 1855 zu Zawa=|Landstreichen, |Königlich preußischer Re=|11. Oktober
Zimmermann, | dilka, Bezirk Konitz, Mähren, orts=| gierungs = Präsident zu| d. J.

angehörig ebendaselbst, | Oppeln,
3. Amanda Eveline |geboren am 20. Oktober 1864 zu Carls=|gewerbsmäßige Un=| Königlich preußische Re=|17. September

Bengtson, unver=| ham, Schweden, ortsangehörig eben=| zucht, | gierungzuSchleswig, | d. J.
ehelichte Näherin, | daselbst,

7. Zoll= und Steuer=Wesen.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 3. d. M. zur Ergänzung der vorläufigen Ausführungs=
bestimmungen zum Branntweinsteuer=Gesetz vom 24. Juni 1887 beschlossen:

Die Ausführungsbestimmung unter III f. zu §. 11 des Gesetzes erhält folgende Zusätze:

Auf den Antrag des Brennereibesitzers kann die Verbrauchsabgabe jedoch auch nach dem
höheren Abgabensatze berechnet und gleichzeitig die zur Abfertigung gelangende Branntweinmenge
auf die Jahresmenge Branntwein, welche der Brennereibesitzer zu dem niedrigeren Abgabensatze
herstellen darf, in Anrechnung kommen. Dem Brennereibesitzer wird in diesem Falle ein Berech=
tigungsschein (vergl. Anlage J 1) ertheilt, durch welchen jeder Inhaber desselben die Befugniß erhält, Anlage
binnen Jahresfrist eine gleich große, neben den etwa zu erhebenden Zuschlägen, mit dem Abgaben= J 1.
satze von 0,70 M. belastete Branntweinmenge unbeschadet der Zuschläge zu dem Abgabensatze von
0,50 M. in den freien Verkehr zu bringen. Auf den Wunsch des Brennereibesitzers können mehrere,
je über einen Theilbetrag der Branntweinmenge lautende Berechtigungsscheine ertheilt werden.

Die Ausfertigung der Berechtigungsscheine erfolgt seitens des zuständigen Hauptamts, welchem
die Hebestellen zu diesem Zweck halbmonatlich eine Nachweisung über die auszufertigenden Scheine
nach Maßgabe des anliegenden Musters unter Beifügung der Duplikate der Abfertigungspapiere
einzureichen haben. Bei dem Hauptamt ist ein Berechtigungsschein=Ausfertigungs=Register nach an=   Anlage  J  2.

liegendem Muster zu führen, in welches sämmtliche zur Ausstellung kommende Berechtigungsscheine Anlage  J  3.
unter fortlaufender Nummer einzutragen sind. Die Ausfertigung eines Berechtigungsscheins wird
in dem bei der Hebestelle zu führenden Exemplar des Kontobuchs über Branntweinerzeugung in

Spalte 19, wie in dem anliegenden Muster dargestellt ist, vermerkt.
Wird bei der Abfertigung von Branntwein zum freien Verkehr die Abfertigung nach dem

niedrigeren Abgabensatze unter Vorlegung eines Berechtigungsscheins beansprucht, so ist dies auf
dem Abfertigungspapier nach Anleitung des anliegenden Musters zu vermerken. Der Berechtigungs= Anlage
schein ist, nachdem auf demselben die erfolgte Streichung von dem bisherigen Inhaber bescheinigt S  4.
ist, dem Abfertigungspapier anzustempeln und mit demselben der Direktivbehörde zur Registerrevision
einzusenden. Nach Beendigung der Revision hat die Direktivbehörde des Annahmeamts den Be=
rechtigungsschein an die Direktivbehörde des Ausfertigungsamts einzusenden, bei welcher die Richtig=
keit der Ausfertigung auf Grund des hauptamtlichen Berechtigungsschein=Ausfertigungs=Registers
und der probeweisen Revision der Kontobücher über Branntweinerzeugung einer Nachprüfung unter=
zogen wird.

Ueber die angenommenen Berechtigungsscheine hat das Annahmeamt den Ausstellungsämtern
monatlich eine Nachweisung nach dem anliegenden Muster zu übersenden, deren Inhalt von den
letzteren mit dem Berechtigungsschein=Ausfertigungs=Register zu vergleichen ist. Etwaige Mißstim= Anlage  J  4.
mungen sind sofort zu erörtern.

Berlin, den 3. November 1887. Der Reichskanzler.

In Vertretung: Jacobi.

Anlage G.
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Anlage J 1.

Bundesstaat: Direktivbezirk:

Berechtigungsschein
Nr.

Mit   {   dem   Branntwein=Versendungsschein}   Nr.   …   des   ……………………… Amts{   der Branntwein=Verbrauchsabgaben= Anmeldung }

zu   …… vom   …… ten   ………………… 18……… sind   Literprozente

reinen Alkohols zu dem Verbrauchsabgabensatze von 0,70   M. und 0,……M. Zuschlag für das Liter reinen Alkohols

zur Abfertigung gelangt und gleichzeitig auf die Jahresmenge Branntwein, welche der Brennereibesizter…………………

 zu   ……… zu dem niedrigeren Abgabensatze herstellen darf, in Anrechnung gebracht worden.

Gemäß der Anschreibung im Kontobuch des genannten Brennereibesitzers für das Quartal 18……… bei

Nr.   ……… ist der Inhaber dieses Berechtigungsscheins befugt, innerhalb eines Jahres, vom Tage der Aus=

{   eine  gleich   große Menge, also eine Menge   }
fertigung des Berechtigungsscheins an gerechnet, { gleich große    }   von

von obiger Menge eine Theilmenge

 ,   in Worten:

Literprozenten reinen Alkohols, welche neben den etwa zu erhebenden Zuschlägen mit einer Verbrauchsabgabe

von 0,70 M. für das Liter reinen Alkohols belastet sind, unbeschadet der fraglichen Zuschläge, zu dem Abgaben=

satze von 0,50   M. für das Liter reinen Alkohols in den freien Verkehr zu bringen.

 ,   den   … …ten   …… …18

Das   … … Haupt=…………amt.
(Stempel.)

Anerkenntniß des Inhabers des Berechtigungsscheins.

Die Literprozentmengen reinen Alkohols, auf welche der vorliegende, von mir abgegebene Berechtigungs=

schein lautet, sind bei der steuerlichen Abfertigung des   am   …ten …… 18… von

mir angemeldeten Branntweins zum niedrigeren Verbrauchsabgabensatze in Anrechnung gebracht worden.

(N.) , den … ten 18…

(Unterschrift.)
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Anlage J  2.

Nachweisung
der

bei   dem   ................................... .................... amt zu mit dem

Anspruch auf Ertheilung von Berechtigungsscheinen abgefertigten Branntweinmengen,

für die   ……… te Hälfte

des Monats……………………… .................................. 18......

Die Anschreibung der zum höheren Verbrauchs=

abgabensatze abgefertigten Branntweinmengen auf die

Jahresmengen, welche die Brennereien zum niedrigeren

Satze herstellen dürfen, ist in den Kontobüchern, wie

in Spalte 10 und 11 der vorliegenden Nachweisung

angegeben, richtig erfolgt.

 ,   den …ten 18…

Der Bezirks=Ober=Kontrolör:

(Unterschrift.)
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Die Abfertigung des Branntweins ist erfolgt  mit Menge  Auf dem
 Branntwein ruht

der zum höheren neben der Ver= Des

Nr. Verbrauchs= brauchsabgabe ein besiters  Zuschlag für das Brennereibesitzers

Laufende Versendungsschein Anmeldung, vom abgabensatze ab= Zuschlag für   das  Liter  reinen Alkohols

  gefertigten zum Satze von   M. Name.
 Gattung. Nummer. Nummer. (Datum). Alkoholliterprozente.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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Die Brennerei

Der abgefertigte Branntwein

ist auf die Jahresmenge, welche
zum niedrigeren Verbrauchs=

Der beantragten

Berechtigungsscheine

ist abgabensatze hergestellt werden u. Bemerkungen.
darf, angerechnet im Kontobuche Alkoholliter=

gelegen in der Brennerei Anzahl. prozentmengen
(Im Einzelnen

für das Quartal. unter Nr. und summarisch).

9.   10. 11. 12. 13. 14.
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Anlage J 3.

Register

über

die bei dem Haupt=……………. amt zu   …………………

scheine zur Abfertigung von Branntwein zum niedrigeren Verbrauchsabgabensatze

für das Jahr 18…………

ausgefertigten Berechtigungs=
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Der Berechtigungsschein Die Ertheilung des BerechtigungsscheinsDie

ist Des Brennerei ist beantragt

ausgefertigt Brennereibesitzers ist von dem Amt in der Nachweisung

(Bezeichnung
unter Name. gelegen für die unter

am und Zeit Nr.
Nr. in Ort desselben).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Die Vorlegung des Berechtägungsscheins ist angezeigt
Menge der Alkoholliterpro=

zente, über welche der Be= Bemerkungen.
von dem Amt in der Nachweisung

rechtigungsschein lautet.

(Bezeichnung und Ort desselben). für den Monat unter Nr.

8. 9. 10. 11. 12.

88
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Haupt=Amt: Haupt=Steueramt zu (N.)

Hebestelle: Steueramt l. Kl. zu (N.)

Kontobuch

über

Branntweinerzeugung in der Brennerei des Rittergutsbesitzers (N.) zu ……   (N.)

für das III. Quartal des Etatsjahres 1887/88.

Dieses Register enthält (X.) Blätter, welche mit Geführt vom

einer mit dem Dienstsiegel hier angesiegelten Schnur (Dienstkarakter und Name.)
durchzogen sind.

N.) , den 15. September 1887.

(Namensunterschrift und Dienstkarakter.)

Anlage  G.

N.)
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Des gewonnenen Branntweins
Der

 Datum  Bemerkungen
Lau= Branntwein

der ist und Angaben über den Verbrauchssteuer=
fende

 Feststellung satz, den der Brennereibesitzer für den
gewonnen

Num= des  Menge wahre Menge in von ihm gewonnenen Branntwein zu ent=
mer. in der Zeit
 Branntweins.   in Alkohol= Liter= richten hat.

von — bis Liter. stärke. prozenten.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 10./10. 87. 1./10.—9./10. 87. 20 000 80 1 600 000  Der Brennereibesitzer ist berechtigt, zu dem Ab=
gabensatze von 0,50 M. für das Liter reinen
Alkohols eine Jahresmenge von 242 100 Liter

reinen Alkohols herzustellen.

2. 20./10. 87. 10./10.—19./10. 87. 22 000 80 1 760 000
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Der gewonnene Branntwein (Spalte 4—6) ist weiter abgefertigt Nach Weiterer
  Spalte Nachweis des

zur öffentlichen zur Versendung
zur oder Privat=   zur 8, 10, 12 Branntweins Bemerkungen,
 bezw.  u. 14

Versteuerung Niederlage  am  Orte zur Ausfuhr Denaturirung sind zum insbesondere Angabe der
 Be= Menge des unabgefertigt ge=zum Verbrauchsabgabensatze von niederen Dessen

Steuersatze nen= Blatt bliebenen Branntweins und

50 Pf. 70 Pf. 50 Pf. 70 Pf. 50 Pf. 70 Pf. 50 Pf. 70 Pf. überhaupt nung und Unterschrift der Abfertigungs=

 abge= des beamten.
 für 1 Liter reinen Alkohols. fertigt Re= Num=

 Liter=  Liter= Liter= | Liter=  mer.

Liter= pro= Liter= pro= Liter= pro= pro= Liter= Liter= gisters.
prozente. zente. prozente. zente. prozente. zente. zente. prozente. prozente.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.  18. 19.

Versen=
 dungs=

schein=
— — — — — — —

1 600 000 1 600 000 { Ausfer= } 2./4. Der Branntwein ist zum Satze von 70 Pf.   für   1   Liter   reinen   Alkohols   abgefertigt,
tigungs= und sind von dem Hauptamt zu (N.)

Register. 4 Berechtigungsscheine
unter Nr. 17 über 500 000 Literprozente

 =   =   18 = 400 000   =
=   = 19   = 400 000   =

=   = 20 = 300 000   =

= Sa. 1 600 000 Literprozente

zum Satze von 50 Pf. für 1 Liter

reinen Alkohols ertheilt.

"A Nieder= A
— — — — — — —  Der Branntwein ist

1 760 000 1 760 000 {   lage=Register } 3./1. zum   Satze   von                                                 70   Pf.   für   1   Liter   reinen   Alkohols
abgefertigt, und ist von dem Haupt=

 amt zu (N.) 1 Berechtigungsschein
unter Nr. 35 über 1 760 000 Liter=

prozente zum Satze von 50 Pf. für
1 Liter reinen Alkohols ertheilt.





— 541 —

Anlage S 4.

Abgegeben, den 11. November 1887.

Abmeldung

von

verbrauchsabgabepflichtigem inländischen Branntwein aus der öffentlichen Niederlage

des Haupt=Steuer=Amts zu (N.) zur Versteuerung.
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I. Angabe des Abmelders nach Inhalt des Niederlagescheins.

Menge des Branntweins bei der

Niederlage= Der Kolli Einlagerung Angabe

Register des das  II. Anträge
  des Satzes der Ver=

Zahl nach Gewicht brauchsabgabe — ob und wie und

a) nach §. 1 des Ge= wie und lange
Datum und Zeichen setzes vom 24. Juni|bei welchem der Bemer=

1887, Amt Brannt=
der Art und b) Zuschlag nach §. 42| ein Ver= wein, kungen

nach daselbst — schluß bereits
Nieder= der Num= brutto netto  für 1 Liter reinen Al=|angelegt   ist, in des

Liter= kohols, und zwar für und der öffent=

Konto.|Blatt. Nr. legung. Um= mern. Branntwein, welcher Zahl der lichen Abmelders.
 prozenten. | der Maischbottich= angeleg= Nieder=

schlie= bezw. Materialsteuer ten lagen

nicht Siegel, ge=lagert
ßung. unterlegen unterlegen Bleie hat.

1/100 1/100 hat. hat. u. s. w.

kg kg kg kg Pf.

1.  2.   3.   4.   5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

II. 3. | 4. 11./10. 1. 201 721 — 600 | — 48 000 Steueramt| — Zur

87. 2. 202 900 50 750 — 60 000 II. Kl. Ver=

3. 203 768 — 640 — 51 200 zu steuerung.

4. 204 | 754 — 630 — 50 400 (N.)

5. 205 | 840 50 700 — 56 000 2 Siegel

6. 206 864 50 720 — 57 600 am

7. 207 | 970 — 810 | — 64 800 Spund

8. 208 960 — 800 — 64 000 jedes

8 Fässer. = 452 000 — {   a.   70 Fasses.
 {   b. 20

(N.), den 11. November 1887.

(Unterschrift des Niederlegers.)

Mit dem Niederlage=Register übereinstimmend befunden.

(Datum, Namensunterschrift und Dienstkarakter des Beamten.)
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IV. Gefälle= V. Weiterer

III. Revisionsbefund. Berechnung. Nachweis des
 Branntweins.

Bemer=

Der Kolli Angabe Des Branntweins Ver= kungen

des  Menge brauchs= über bei=
vor= des Branntweins abgaben= Gefälle= Dessen

gefun= nach dem schein= Tem=pera= satz für Gefälle= Be= behaltenen

Zahl denen Auslagerungsgewicht. bare tur= wahre 1 Liter  reinen betrag oder an=

und Zei= Ver=schlus=  Alko=hol= grade Alko=hol= Menge Alko= nennung gelegten
Art chen ses stärke nach  Réau= stärke in hols Verschluß,

der und und   in  Pro=zenten mur in  Pro= Liter=   des Zahl der
der brutto netto über  (+)  a) nach §. 1 des

Um= Num= Zahl zenten prozen= Gesetzes vom Blatt. Nr. | Siegel,

schlie= mern. der nach oder nach ten. 24 Juni 1887, Registers. Bleie
Siegel, Tral= b) Zuschlag nach

ßung.  Tral= unter §. 42 daselbst. u. s. w.
 Bleie les.
   les. (–)

u. s. w. 1/100 1/100 Null.
kg kg kg kg Pf. M. Pf.

15.   16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Verschluß
gut und

(wie Spalte 9) 452 000 abge=
davon a. nommen.

400 000 50 2000 — laut des angestempelten Berechti=

gungsscheins Nr.   ……… des Haupt=

............................ amts zu (N.) vom

11. Oktober 1887.

52 000 |   70 364 | —

= 2364 —

und b

452 000 |   20 904 | —

=   3268 | —   {   Hebe=Register   }   30 | 415

(Name und Dienstkarakter des Erhebers.)
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Nachweisung
der bei   dem…………………… amt zu……………………… im Monat .....………………... 18……

bei der Abfertigung von Branntwein zum freien Verkehr angenommenen Berechtigungsscheine,

welche von dem Haupt………………amtzu……………………ausgefertigt worden sind.

Nummer. Der  Berech=tigungsschein

Des Brennereibesitzers, Menge der

 Des Berechtigungs= ist im Aus= welchem der Alkoholliterprozente,

scheines fertigungs= Berechtigungsschein ertheilt ist über welche

Laufende Datum. register ge= der Berechtigungsschein
bucht unter Name. Wohnort. lautet.

 Nummer.

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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